
Öffentliche Bekanntmachung

Entwurf der Haushaltssatzung 2024

der Gemeinde Krostitz

(gem. § 76 Abs. l SächsGemO)

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 der Gemeinde Krostitz liegt zur
Einsichtnahme öffentlich in der Zeit vom 07.05.2024 bis einschließlich

17. 05. 2024 in der Gemeindeverwaltung Krostitz / Abteilung Finanzen zu

folgenden Zeiten aus:

Mo. 8.30 Uhr bis 12 Uhr
Di. 8.30 Uhr bis 12 Uhr u. 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Mi. 8.30 Uhr bis 12 Uhr
Do. 8.30 Uhr bis 12 Uhr u. 13.00 Uhr bis 16.30 Uhr
Fr. 8.30 Uhr bis 12 Uhr

Einwohner und Abgabenpflichtige haben für die Dauer von 14 Arbeitstagen die
Möglichkeit, Einwendungen zu erheben; diese Frist beginnt am 07. 05. 2024 und
endet am 29.05.2024.

Wir bitten zu beachten, dass das Rathaus am 10.05.2024 geschlossen bleibt.

Kläring
Bürgermeister
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